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(54) Bezeichnung: Seitenairbageinrichtung

(57) Hauptanspruch: Seitenairbageinrichtung für ein Fahr-
zeug (410) mit einem Airbag (10), der im Unfallfall entfaltet
wird und im entfalteten Zustand einen Seitenwandabschnitt
(400') des Fahrzeugs (410) abdeckt, wobei
– die Seitenairbageinrichtung Entfaltungssteuerungsmittel
aufweist, die den Airbag (10) bei dessen Entfalten um ein im
Bereich des Seitenwandabschnitts (400') befindliches Hin-
dernis (430) herumlenken, und
– die Entfaltungssteuerungsmittel dadurch gebildet sind,
dass der entfaltete Airbag (10) in Fahrzeugquerrichtung ge-
krümmt ausgeformt ist, indem
• der Gassackzuschnitt des Airbags (10) asymmetrisch aus-
gestaltet ist, und/oder
• der Airbag (10) eine. dem Fahrzeuginsassen zugewandte
und eine dem Fahrzeuginsassen abgewandte Materiallage
aufweist und die beiden Materiallagen unterschiedliche Kon-
turen aufweisen und/oder asymmetrisch verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Seiten-
airbageinrichtung für ein Fahrzeug mit einem Airbag,
der im Unfallfall entfaltet wird und im entfalteten Zu-
stand einen Seitenwandabschnitt des Fahrzeugs ab-
deckt.

[0002] Eine derartige Seitenairbageinrichtung ist
beispielsweise aus der US-Patentschrift 6,695,340
B2 bekannt. Diese vorbekannte Seitenairbageinrich-
tung weist zum Schutz eines Fahrzeuginsassen ei-
nen Gasgenerator auf, der im Unfallfall einen Air-
bag der Seitenairbageinrichtung aufbläst. Der Air-
bag deckt im entfalteten Zustand einen Seitenwand-
abschnitt des Fahrzeugs ab, wodurch ein Aufschla-
gen des Fahrzeuginsassen, insbesondere des Kop-
fes des Fahrzeuginsassen, auf den Seitenwandab-
schnitt verhindert wird. Der Airbag weist neben sei-
ner den Seitenwandabschnitt abdeckenden Haupt-
kammer bzw. Nutzkammer fingerähnliche Vorsprün-
ge auf, die dazu dienen sollen, ein Wegbiegen der
Hauptkammer von der Seitenwand zu verhindern.

[0003] Aus der DE 102 51 681 A1 ist eine Seiten-
airbageinrichtung bekannt, bei der sich eine Klappe
beim Entfaltungsvorgang über störende Fahrzeug-
konturen legt und so dem Gassack hilft, bei seiner
Entfaltung die Fahrzeugkonturen schnell und sicher
zu überwinden.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Seitenairbageinrichtung anzugeben, die ein gro-
ßes Maß an Sicherheit für den zu schützenden Fahr-
zeuginsassen bietet. Insbesondere soll bei der Sei-
tenairbageinrichtung sichergestellt sein, dass sich
der Airbag (= Gassack) stets zuverlässig entfaltet.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Airbag mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in Unteransprüchen angegeben.

[0006] Danach ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Seitenairbageinrichtung Entfaltungssteue-
rungsmittel aufweist, die den Airbag bei dessen Ent-
falten um ein im Bereich des Seitenwandabschnitts
befindliches Hindernis herumlenken. Die Entfaltungs-
steuerungsmittel sind dadurch gebildet, dass der
entfaltete Airbag in Fahrzeugquerrichtung gekrümmt
ausgeformt ist, indem der Gassackzuschnitt des Air-
bags asymmetrisch ausgestaltet ist und/oder der Air-
bag eine dem Fahrzeuginsassen zugewandte und ei-
ne dem Fahrzeuginsassen abgewandte Materiallage
aufweist und die beiden Materiallagen unterschiedli-
che Konturen aufweisen und/oder asymmetrisch ver-
bunden sind.

[0007] Unter den Begriffen „Seitenwand” und „Sei-
tenwandabschnitt” werden nachfolgend alle Arten

von Seitenwandbereichen eines Fahrzeugs verstan-
den, sei es der Bereich einer Fahrzeugsäule, einer
Seitenscheibe oder eines beliebigen anderen Be-
reichs.

[0008] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Seitenairbageinrichtung ist darin zu sehen, dass
stets ein vollständiges und zuverlässiges Entfalten
des Airbags sichergestellt ist; denn der Airbag wird
ein etwaiges Hindernis durch die erfindungsgemäßen
Entfaltungssteuerungsmittel zuverlässig „umgehen”.

[0009] Erfinderseitig wurde festgestellt, dass beson-
ders die Fahrzeugsäulenverkleidung ein erhebliches
Hindernis beim Entfalten eines Seitenairbags dar-
stellt. Insbesondere die Verkleidung der so genann-
ten B-Säule erschwert und verzögert bei handels-
üblichen Seitenairbageinrichtungen regelmäßig das
Entfalten eines im Dachbereich und damit oberhalb
der Fahrzeugsäulenverkleidung seitlich angebrach-
ten Airbags. Um dieses Problem zu lösen, ist ge-
mäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Seiten-
airbageinrichtung vorgesehen, dass die Entfaltungs-
steuerungsmittel derart ausgestaltet sind, dass sie
den Airbag um eine Fahrzeugsäulenverkleidung als
Hindernis herumlenken. Ist der Gassack also ober-
halb der Fahrzeugsäulenverkleidung angebracht, so
sind die Entfaltungssteuerungsmittel vorzugsweise
derart ausgestaltet, dass sie den Airbag bei dessen
nach unten gerichtetem Entfaltungsvorgang an der
Fahrzeugsäulenverkleidung vorbeilenken.

[0010] Um sicherzustellen, dass der Airbag im Be-
reich außerhalb von Hindernissen richtig, also mög-
lichst dicht an dem abzudeckenden Seitenwandab-
schnitt positioniert wird, sind die Entfaltungssteue-
rungsmittel bevorzugt derart ausgestaltet, dass sie
den Airbag im Bereich außerhalb des Hindernisses in
Richtung Seitenwandabschnitt drücken.

[0011] Im Hinblick auf eine möglichst optimale Po-
sitionierung des Airbags sind die Entfaltungssteue-
rungsmittel durch eine gekrümmte Formgestaltung
des Airbags gebildet; konkret ist der entfaltete Airbag
im Bereich von Hindernissen bevorzugt von diesen
weggekrümmt und außerhalb von Hindernissen zum
abzudeckenden Seitenwandabschnitt hingekrümmt.
Der entfaltete Airbag ist demgemäß somit vorzugs-
weise in Fahrzeugquerrichtung – also in oder entge-
gen der Fahrzeugquerrichtung – gekrümmt und weist
beispielsweise eine Art „S-Form” auf.

[0012] Die Krümmung des Airbags wird dadurch er-
reicht, dass der Gassackzuschnitt des Airbags asym-
metrisch ausgestaltet ist. Ist der Airbag mit einer
dem Fahrzeuginsassen zugewandten und einer dem
Fahrzeuginsassen abgewandten Materiallage aus-
gestattet, so weisen diese beiden Materiallagen un-
terschiedliche Konturen auf und/oder sind asymme-
trisch verbunden.
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[0013] Um eine Asymmetrie und damit eine Ver-
krümmung des Airbags zu erreichen, sind darüber
hinaus auch weitere Maßnahmen geeignet, von de-
nen nachfolgend die besonders geeigneten beispiel-
haft erwähnt werden sollen: Beispielsweise ist es
möglich, dass zumindest eine der beiden Materialla-
gen einseitig gerafft ist und/oder dass zumindest ei-
ne der beiden Materiallagen durch Einbringen, insbe-
sondere Einnähen oder Einkleben, einer Materialfal-
te verkürzt ist. Alternativ oder auch zusätzlich kann z.
B. in zumindest einer der beiden Materiallagen eine
Umfaltung vorgenommen sein. Alternativ oder auch
zusätzlich kann in zumindest einer der beiden Materi-
allagen zusätzliches Airbagmaterial eingesetzt. sein,
beispielsweise „linsen”-förmiges, Airbagmaterial.

[0014] In einer Ausgestaltung weist der Airbag ne-
ben einer den Seitenwandabschnitt abdeckenden
Nutzkammer zusätzlich mindestens eine Positionier-
kammer auf, die in Kombination mit den in Anspruch
1 genannten Maßnahmen – nämlich den erläuter-
ten Krümmungen im Airbag – die Entfaltungssteue-
rungsmittel bilden. Beispielsweise verdreht oder ver-
kippt die Positionierkammer die Nutzkammer. Im Be-
reich eines potentiellen Hindernisses wird die Posi-
tionierkammer vorzugsweise an der dem Fahrzeug-
insassen abgewandten Seite des Airbags entfaltet;
dadurch wird erreicht, dass die Positionierkammer
die Nutzkammer in Richtung zum Fahrzeuginsassen
drückt und damit vom Hindernis wegdrückt.

[0015] In Bereichen außerhalb von Hindernissen
können außerdem zusätzliche Positionierkammern
so an der dem Fahrzeuginsassen zugewandten Sei-
te des Airbags entfaltet werden, dass diese die Nutz-
kammer in Richtung des abzudeckenden Seiten-
wandabschnitts drücken. Eine solche Anordnung zu-
sätzlicher Positionierkammern ist in Bereichen au-
ßerhalb von Hindernissen zu empfehlen, um zu errei-
chen, dass der Airbag in Richtung des abzudecken-
den Seitenwandabschnitts gedrückt wird und nicht
absteht.

[0016] Besonders einfach und damit vorteilhaft las-
sen sich die Positionierkammer und die Nutzkammer
herstellen, wenn das Airbagmaterial der Positionier-
kammer und das Airbagmaterial der Nutzkammer auf
unterschiedlichen Seiten einer durch Befestigungs-
punkte des Airbags gebildeten, gedachten Linie lie-
gen.

[0017] Bevorzugt bildet die Positionierkammer au-
ßerdem einen zusätzlichen Schutzbereich, durch den
der Kopf des Fahrzeuginsassen vor einem Auftref-
fen auf dem Dachrahmen des Fahrzeugs geschützt
wird. Die Positionierkammer weist in diesem Falle
eine „Doppelfunktion” auf, nämlich die Funktion des
Positionierens bzw. Herumlenkens des Airbags um
Hindernisse und darüber hinaus eine unmittelbare

Schutzfunktion durch ein Abdecken eines Dachrah-
menbereichs des Fahrzeugs.

[0018] Der Airbag kann in der Seitenairbageinrich-
tung beispielsweise derart untergebracht sein, dass
die Materiallagen der Positionierkammer zusammen
mit den Materiallagen der Nutzkammer eingefaltet
werden; alternativ ist auch ein separates Falten der
beiden Kammern möglich. Bezüglich des Faltens des
Airbags wird es als vorteilhaft angesehen, wenn die
Materiallagen der Nutzkammer durch Rollen zusam-
mengefaltet und/oder zik-zak-gefaltet werden.

[0019] Die Materiallagen der Positionierkammer(n)
können um die zusammengefalteten Materiallagen
der Nutzkammer beispielsweise auch ganz oder teil-
weise herumgewickelt werden.

[0020] Im Übrigen können die Entfaltungssteue-
rungsmittel auch ein oder mehrere Steuerbänder um-
fassen, die das Entfalten des Airbags steuern. Vor-
zugsweise ist die Länge eines solchen Steuerbandes
kleiner als der Abstand der Befestigungspunkte des
Steuerbands am Gassack in dessen entfaltetem Zu-
stand. Die Steuerbänder können beispielsweise mit
dem Gassack zusammen eingefaltet werden; alter-
nativ können die Steuerbänder auch um den zusam-
mengefalteten Gassack herumgelegt werden.

[0021] Vorzugsweise reißen die Steuerbänder bei
Überschreiten einer vordefinierten Belastung vom
Gassack ab; ein solches Abreißen kann beispielswei-
se vorgesehen sein, nachdem der Airbag beim Ent-
falten an dem zu „umschiffenden” Hindernis durch
das jeweilige Steuerband vorbeigeführt wurde und
die Steuerbänder für die weitere Funktion des Air-
bags ohne Belang sind oder nachteilig wären.

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen erläutert; dabei zeigen

[0023] Fig. 1, Fig. 1A ein Beispiel einer Seitenairba-
geinrichtung nach dem Stand der Technik mit einem
symmetrischen Airbag,

[0024] Fig. 2, Fig. 2A ein erstes Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Seitenairbageinrich-
tung mit einem asymmetrischen Airbag durch geraff-
tes Überschussgewebe,

[0025] Fig. 3, Fig. 3A, Fig. 3B ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Seitenairba-
geinrichtung mit einem asymmetrischen Airbag durch
eingesetztes Zusatzgewebe,

[0026] Fig. 4–Fig. 4E ein Beispiel einer Seitenairba-
geinrichtung mit zwei Positionierkammern, dabei zei-
gen
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[0027] Fig. 4 eine Draufsicht auf die Gewebelagen
des Airbags vor dem Zusammenlegen des Airbags,

[0028] Fig. 4A die Seitenairbageinrichtung im
Schnitt AA gemäß Fig. 4,

[0029] Fig. 4B die Seitenairbageinrichtung im
Schnitt BB gemäß Fig. 4,

[0030] Fig. 4C die Seitenairbageinrichtung im
Schnitt AA gemäß Fig. 4 in ihrem im Fahrzeug ein-
gebauten Zustand,

[0031] Fig. 4D die Seitenairbageinrichtung im
Schnitt AA gemäß Fig. 4 im teilweise entfalteten Zu-
stand und

[0032] Fig. 4E die Seitenairbageinrichtung im
Schnitt BB gemäß Fig. 5 im teilweise entfalteten Zu-
stand, sowie

[0033] Fig. 5–Fig. 5C ein Beispiel einer Seitenairba-
geinrichtung mit einem Positionierband.

[0034] In den Figuren werden für identische oder
vergleichbare Komponenten stets dieselben Bezugs-
zeichen verwendet.

[0035] In der Fig. 1 erkennt man einen Airbag (Gas-
sack) 10 nach dem Stand der Technik. Der Airbag 10
umfasst zwei Materiallagen 20 und 30 aus Gewebe,
also Gewebelagen. Die beiden Materiallagen 20 und
30 weisen jeweils dieselbe Kontur auf und sind un-
ter anderem durch Nähte 40 und 50 symmetrisch ver-
näht. Es bildet sich somit ein Airbag, der im entfalte-
ten Zustand in Fahrzeug-Y-Richtung ungekrümmt ist
und somit bezüglich seiner Querschnittsebene sym-
metrisch ausgebildet ist.

[0036] Da der Airbag 10 in Fahrzeugquerrichtung
(Fahrzeug-Y-Richtung) ungekrümmt ist, kann es bei
der Entfaltungsbewegung des Airbags nach unten –
also in Fahrzeug-Z-Richtung – dazu kommen, dass
der Airbag 10 gegen ein vertikales Hindernis stößt. Ist
der Airbag 10 beispielsweise oberhalb einer Säulen-
verkleidung des Fahrzeugs, beispielsweise oberhalb
der Verkleidung der B-Säule, angeordnet, so kann
der Airbag 10 beim Entfalten gegen diese Säulenver-
kleidung stoßen, wodurch das Entfalten des Airbags
10 behindert, zumindest verzögert wird.

[0037] Die Materiallagen 20 und 30 des Airbags 10
sind im unaufgeblasenen Zustand nochmals in der
Fig. 1A gezeigt.

[0038] In der Fig. 2 ist ein erstes Ausführungsbei-
spiel für eine erfindungsgemäße Seitenairbageinrich-
tung dargestellt. Man erkennt, dass die beiden Mate-
riallagen 20 und 30 durch die beiden Nähte 40 und
50 asymmetrisch miteinander vernäht sind; konkret

ist ein Abschnitt 20' der Materiallage 20 größer als der
diesem Abschnitt 20' gegenüber liegende Abschnitt
30' der Materiallage 30. Aufgrund dieses Größenun-
terschiedes der beiden Materiallagen kommt es zu ei-
ner Krümmung des Airbags 10 beim Entfalten. Diese
Krümmung ist in der Fig. 2 mit dem Bezugszeichen
60 angedeutet; dadurch, dass der Abschnitt 30' klei-
ner als der Abschnitt 20' bemessen ist, wird der Air-
bag 10 in der Fig. 2 also nach rechts gekrümmt. Wür-
de sich in der Fig. 2 auf der linken Seite ein Hindernis
befinden, das beispielhaft nur durch das Bezugszei-
chen 70 angedeutet ist, so würde der Airbag 10 beim
Entfalten dieses Hindernis 70 „umgehen”; das Entfal-
ten des Airbags 10 würde somit durch das Hindernis
70 nicht behindert werden.

[0039] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 2 werden durch die Ausgestaltung der Material-
lagen 20 und 30 bzw. durch deren Verarbeitung – hier
Schaffen eines Überschussgewebes auf einer Mate-
riallagenseite durch einseitiges Raffen einer Materi-
allage – Entfaltungssteuerungsmittel gebildet, die ei-
ne Airbagkrümmung hervorrufen.

[0040] Die beiden Materiallagen 20 und 30 sind im
nicht aufgeblasenen Zustand des Airbags 10 zum
besseren Verständnis nochmals in der Fig. 2A ge-
zeigt. Man erkennt insbesondere den „gerafften” Ma-
terialbereich 20' der Materiallage 20.

[0041] In der Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbei-
spiel der Erfindung gezeigt. Man sieht, dass die Ma-
teriallage 20 unterbrochen ist und ein zusätzliches
Gewebestück 100 eingenäht ist. Diese Gewebestück
100 führt zu einer Vergrößerung des Abschnitts 20'
der Materiallage 20 und damit zu einer Asymmetrie,
die der durch einseitiges Raffen bewirkten Asymme-
trie gemäß den Fig. 2 und Fig. 2A von der Wirkung
her vergleichbar ist. Konkret wird ebenfalls eine Wöl-
bung bzw. Krümmung des Gassacks 10 hervorgeru-
fen, die mit einem Pfeil mit dem Bezugszeichen 60
visualisiert ist. Die Fig. 3A zeigt die Materiallagen im
gasleeren Zustand.

[0042] Die Fig. 3B zeigt den Airbag 10 gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel im aufgeblasenen Zu-
stand in einer dreidimensionalen Darstellung. Man
erkennt, dass durch die Asymmetrie und die damit
einhergehende Krümmung des Airbags erreicht wird,
dass der Airbag abschnittsweise einen größeren Ab-
stand von der abzudeckenden Fahrzeugseitenwand
aufweist als an seinen übrigen Abschnitten.

[0043] Anhand der Fig. 4 bis Fig. 4E wird nun ein
Beispiel einer Seitenairbageinrichtung erläutert, das
für sich genommen kein Ausführungsbeispiel der
Erfindung darstellt, jedoch mit erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispielen kombinierbar ist.
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[0044] In der Fig. 4 sieht man die beiden Material-
lagen 20 und 30 des Airbags 10 in der Draufsicht.
Durch Befestigungspunkte 150, beispielsweise Be-
festigungslöcher, des Airbags 10 wird eine fiktive
bzw. gedachte Befestigungslinie 160 gebildet, ent-
lang derer der Airbag 10 beispielsweise im Bereich
eines seitlichen Dachholmes des Fahrzeugs ange-
bracht wird. Außerdem erkennt man in der Fig. 4
Verbindungsbereiche 170, in denen die beiden Ma-
teriallagen 20 und 30 miteinander verbunden sind.
Die Verbindungsbereiche 170 können beispielsweise
durch Nähte oder Klebeverbindungen gebildet sein;
im Falle von Nahtverbindungen sind diese vorzugs-
weise abgedichtet, zum Beispiel mit auf den beiden
Materiallagen 20 und 30 aufgebrachten Silikonspu-
ren.

[0045] Die beiden Materiallagen 20 und 30 weisen
jeweils drei Gassackabschnitte auf, die in der Fig. 4
mit den Bezugszeichen 200, 210 und 210' bezeich-
net sind. Die Gassackabschnitte 200 der beiden Ma-
teriallagen 20 und 30 befinden sich unterhalb der Be-
festigungslinie 160 und bilden eine Nutzkammer 220
des Airbags 10. Die Nutzkammer 220 entfaltet sich im
Falle eines Unfalls an der Seitenwand des Fahrzeugs
und bildet einen den Fahrzeuginsassen schützenden
Abschnitt des Airbags 10.

[0046] Die beiden Gassackabschnitte 210 und 210'
der beiden Materiallagen 20 und 30 bilden Ent-
faltungssteuerungsmittel; konkret bilden die beiden
Gassackabschnitte 210 und 210', die jeweils ober-
halb der Befestigungslinie 160 angeordnet sind, zwei
Positionierkammern 230 und 230' des Airbags 10.
Die Funktionsweise der beiden Positionierkammern
wird im Zusammenhang mit den Fig. 4A bis Fig. 4E
erläutert.

[0047] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen beispielhaft,
wie die Materiallagen 20 und 30 des Airbags 10 zu-
sammengelegt werden können; Fig. 4A zeigt dabei
den Airbag 10 im Querschnitt entlang der Schnittlinie
AA gemäß der Fig. 4 und die Fig. 4B den Airbag 10
im Querschnitt entlang der Schnittlinie BB gemäß der
Fig. 4. Man erkennt, dass die Gassackabschnitte 200
der beiden Materiallagen 20 und 30 zusammengerollt
sind; alternativ könnten die beiden Gassackabschnit-
te 200 auch zik-zak-gefaltet oder gerollt und zik-zak-
gefaltet sein.

[0048] Die Gassackabschnitte 210 und 210' der bei-
den Materiallagen 20 und 30 sind bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Fig. 4 nicht mit den Gas-
sackabschnitten 200 zusammengerollt, sondern um
die aus den Gassackabschnitten 200 gebildeten Ma-
terialrolle 250 herumgelegt. Selbstverständlich könn-
ten die Gassackabschnitte 210 und 210' auch auf an-
dere Weise zusammengelegt werden, beispielswei-
se könnten sie in die Materialrolle 250 mit eingelegt
oder eingerollt werden; wichtig ist jedoch, dass sich

der Airbag 10 schnellstmöglich entfalten kann, um ei-
nen optimalen Schutz für den Fahrzeuginsassen si-
cherzustellen.

[0049] In den beiden Fig. 4A und Fig. 4B sieht man
außerdem, dass die beiden Gassackabschnitte 210
und 210 unterschiedlich um die Materialrolle 250 her-
umgelegt sind. So ist der Gassackabschnitt 210 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung 300) und der
Gassackabschnitt 210' entlang des Uhrzeigersinns
(Pfeilrichtung 300') um die Materialrolle 250 herum-
gelegt. Der Vorteil dieser unterschiedlichen Behand-
lung der beiden Gassackabschnitte 210 und 210' wird
nachfolgend im Zusammenhang mit den Fig. 4C bis
Fig. 4E erläutert.

[0050] In der Fig. 4C sieht man den Airbag 10 im
„eingebauten” Zustand im Querschnitt entlang der
Schnittlinie AA (von hinten gesehen). Man erkennt
einen Abschnitt 400' einer Fahrzeugseitenwand 400
eines nur teilweise dargestellten Fahrzeugs 410 so-
wie eine Fahrzeugsäule 420 des Fahrzeugs 410; bei
der Fahrzeugsäule 420 kann es sich beispielsweise
um eine B-Säule des Fahrzeugs 410 handeln. Die
Fahrzeugsäule 420 ist beispielsweise aus optischen
Gründen mit einer Säulenverkleidung 430 verkleidet,
die sich bis zu einer oberen Stelle 440 der Seiten-
wand erstreckt.

[0051] Oberhalb dieser oberen Stelle 440 ist der Air-
bag 10 innerhalb einer Seitenairbageinrichtung des
Fahrzeugs 410 montiert. Man erkennt die Materialrol-
le 250 sowie den Gassackabschnitt 210 der Positio-
nierkammer 230. Außerdem ist ein Gasrohr 450 er-
kennbar, durch das Gas eines nicht gezeigten Gas-
generators in den Airbag 10 eingeblasen wird.

[0052] In der Fig. 4D ist gezeigt wie der Airbag 10
entfaltet wird – also nach Eintritt einer Unfall- oder
Gefahrensituation. Man erkennt, wie die Gassackab-
schnitte 210 der beiden Materiallagen 20 und 30 um
die Säulenverkleidung 430 der Fahrzeugsäule 420
herumgeführt werden, und zwar von der Positionier-
kammer 230, die im wesentlichen vor der Nutzkam-
mer 220 – zumindest schneller als die Nutzkammer
220 – aufgeblasen wird und die die Gassackabschnit-
te 210 von der Säulenverkleidung 430 wegdrückt.
Aufgrund dieses Wegdrückens wird verhindert, dass
die Gassackabschnitte 210 auf der Oberseite 460 der
Säulenverkleidung 430 aufstoßen können und da-
durch ein Entfalten der Nutzkammer 220 behindert
und/oder verzögert wird. Um das Wegdrücken der
Nutzkammer 220 zu ermöglichen, wird die Positio-
nierkammer 230 zwischen der Seitenwand 400 und
der Nutzkammer 220 entfaltet; die Positionierkammer
230 befindet sich also auf der dem Fahrzeuginsassen
abgewandten Seite des Airbags 10.

[0053] Um nun zu verhindern, dass durch die Posi-
tionierkammer 230 der Airbag 10 von der Seitenwand
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400 zu weit weggedrückt wird und ein wirksamer
Schutz des Fahrzeuginsassen reduziert oder verhin-
dert wird, ist die Positionierkammer 230' im Bereich
außerhalb der B-Säule vorgesehen (vgl. Fig. 4E); die-
se Positionierkammer 230' ist – wie bereits erläutert –
relativ zur Nutzkammer 220 anders herum als die Po-
sitionierkammer 230 angeordnet. Die Positionierkam-
mer 230' entfaltet sich somit auf der dem Fahrzeug-
insassen zugewandten Seite des Airbags 10 bzw. auf
der der Seitenwand 400 abgewandten Seite des Air-
bags 10. Die Positionierkammer 230' drückt nach ih-
rem Entfalten die Materiallagen 20 und 30 der Nutz-
kammer 220 in Richtung Seitenwand 400 und bewirkt
dadurch, dass der Airbag 10 an die Seitenwand 400
gedrückt wird; dies zeigt die Fig. 4E im Detail.

[0054] Ein Andrücken des Airbags 10 an die Sei-
tenwand 400 sollte vorzugsweise in allen Bereichen
außerhalb von Hindernissen wie der Säulenverklei-
dung 430 vorgesehen werden, um einen besonders
wirksamen Schutz des Fahrzeuginsassen zu errei-
chen. Insbesondere im Bereich von Seitenscheiben
der Seitenwand ist ein Andrücken des Airbags 10
wichtig.

[0055] Zum Positionieren des Airbags 10 sind bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 4 die bei-
den Positionierkissen 230 und 230' vorgesehen. Al-
ternativ oder zusätzlich können am Airbag 10 auch
Steuerbänder – sozusagen – Positionierbänder vor-
gesehen werden, mit denen das erläuterte Herum-
führen der Nutzkammer 220 um Hindernisse wie
der Säulenverkleidung 430 bewirkt wird. Die Steuer-
bänder können so angebracht sein, dass sie nach
Überschreiten einer vorgegebenen Maximalkraft ab-
reißen; die Maximalkraft kann beispielsweise so be-
messen sein, dass es zu einem Abreißen kommt,
nachdem die Nutzkammer 220 am Hindernis, bei-
spielsweise an der B-Säulenverkleidung, vorbeige-
führt worden ist.

[0056] Ein Beispiel eines Airbags 10 mit Positionier-
bändern (bzw. Steuerbändern oder Spannbändern)
zeigen die Fig. 5 bis Fig. 5C, wobei der Airbag der
Fig. 5 bis Fig. 5C für sich genommen kein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung darstellt, jedoch mit er-
findungsgemäßen Ausführungsbeispielen kombinier-
bar ist.

[0057] In der Fig. 5 sieht man den Airbag 10 in ei-
ner dreidimensionalen Darstellung im Schnitt schräg
von der Seite. Zwei der Positionierbänder sind jeweils
mit dem Bezugszeichen 500 bezeichnet. Die Fig. 5A
zeigt den Airbag 10 im Querschnitt vor dem Aufbla-
sen: Man erkennt das Spannband 500 sowie die Ma-
terialrolle 250 bestehend aus den Materiallagen des
Airbags 10. Das Spannband 500 ist an zwei Befesti-
gungspunkten 510 und 520 am Airbag 10 befestigt.

[0058] In der Fig. 5B ist erkennbar, wie das Posi-
tionierband 500 das Entfalten des Airbags 10 steu-
ert bzw. beeinflusst. Diese Beeinflussung tritt auf, da
der Abstand zwischen den beiden Befestigungspunk-
ten 510 und 520 größer als die Länge des Spann-
bandes 500 ist; das Spannband wird also vollkom-
men gestrafft und hält die beiden Befestigungspunkte
510 und 520 „zusammen”. Durch dieses Zusammen-
halten wird das Entfalten des Airbags 10 derart be-
einflusst, dass der Airbag 10 beispielsweise um Hin-
dernisse des Fahrzeugs (z. B. B-Säulenverkleidung)
herumgelenkt wird.

[0059] Nachdem der Airbag 10 an dem störenden
Hindernis vorbeigelenkt wurde, ist das Positionier-
band 500 zum Weg- oder Umlenken des Airbags 10
nicht mehr erforderlich; das Positionierband 500 kann
daher derart ausgestaltet oder am Airbag 10 ange-
bracht sein, dass es von einer oder beiden Befesti-
gungsstellen 510 bzw. 520 abreißt oder zwischen den
beiden Befestigungsstellen – beispielsweise in sei-
nem Mittenbereich – durchreißt. Dies zeigt beispiel-
haft die Fig. 5C.

Bezugszeichenliste

10 Airbag
20 Materiallage
20' Abschnitt der Materiallage
30 Materiallage
30' Abschnitt der Materiallage
40, 50 Nähte
60 Krümmung
70 Hindernis
100 Zusätzliches Gewebestück
150 Befestigungspunkte
160 Befestigungslinie
170 Verbindungsbereiche
200, 210, 210' Gassackabschnitte
220 Nutzkammer
230, 230' Positionierkammern
250 Materialrolle
300, 300' Pfeilrichtungen
400 Fahrzeugseltenwand
410 Fahrzeug
420 Fahrzeugsäule
430 Säulenverkleidung
440 Obere Stelle
460 Oberseite der Säulenver-

kleidung
500 Positionierband
510 Befestigungsstelle
520 Befestigungsstelle

Patentansprüche

1.  Seitenairbageinrichtung für ein Fahrzeug (410)
mit einem Airbag (10), der im Unfallfall entfaltet
wird und im entfalteten Zustand einen Seitenwandab-
schnitt (400') des Fahrzeugs (410) abdeckt, wobei
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– die Seitenairbageinrichtung Entfaltungssteuerungs-
mittel aufweist, die den Airbag (10) bei dessen Ent-
falten um ein im Bereich des Seitenwandabschnitts
(400') befindliches Hindernis (430) herumlenken, und
– die Entfaltungssteuerungsmittel dadurch gebildet
sind, dass der entfaltete Airbag (10) in Fahrzeugquer-
richtung gekrümmt ausgeformt ist, indem
• der Gassackzuschnitt des Airbags (10) asymme-
trisch ausgestaltet ist, und/oder
• der Airbag (10) eine. dem Fahrzeuginsassen zuge-
wandte und eine dem Fahrzeuginsassen abgewand-
te Materiallage aufweist und die beiden Materiallagen
unterschiedliche Konturen aufweisen und/oder asym-
metrisch verbunden sind.

2.   Seitenairbageinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entfaltungssteue-
rungsmittel derart ausgestaltet sind, dass sie den Air-
bag (10) um eine Fahrzeugsäulenverkleidung (430)
als Hindernis herumlenken.

3.   Seitenairbageinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Airbag (10) oberhalb
der Fahrzeugsäulenverkleidung (430) angebracht ist
und die Entfaltungssteuerungsmittel derart ausge-
staltet sind, dass sie den Airbag (10) beim Entfalten in
Richtung nach unten an der Fahrzeugsäulenverklei-
dung (430) vorbei lenken.

4.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entfaltungssteuerungsmittel derart ausge-
staltet sind, dass sie den Airbag (10) im Bereich au-
ßerhalb des Hindernisses (430) in Richtung Seiten-
wandabschnitt (400') drücken.

5.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der entfaltete Airbag (10) im Bereich des Hin-
dernisses (430) von diesem weggekrümmt ist und au-
ßerhalb des Hindernisses zum abzudeckenden Sei-
tenwandabschnitt (400') hingekrümmt ist.

6.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine der beiden Materiallagen (20)
einseitig gerafft ist.

7.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine der beiden Materiallagen (20)
durch Einbringen, insbesondere Einnähen oder Ein-
kleben, einer Materialfalte verkürzt ist.

8.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in zumindest einer der beiden Materiallagen (20)
eine Umfaltung vorgenommen ist.

9.    Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest in einer der beiden Materiallagen (20)
zusätzliches Airbagmaterial (20') eingesetzt ist.

10.  Seitenairbageinrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das zusätzliche Airbag-
material linsenförmig ist.

11.   Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Airbag (10) als weitere Entfaltungssteue-
rungsmittel zumindest eine den Seitenwandabschnitt
(400') abdeckende Nutzkammer (220) und zumindest
eine Positionierkammer (230) aufweist.

12.  Seitenairbageinrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionierkammer
(230) die Nutzkammer (220) verdreht oder verkippt.

13.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Positionierkammer (230) an der dem Fahrzeug-
insassen abgewandten Seite des Airbags (10) ent-
faltet wird und dass die Positionierkammer (230) die
Nutzkammer (220) in Richtung des Fahrzeuginsas-
sen drückt.

14.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
eine weitere Positionierkammer (230') an der dem
Fahrzeuginsassen zuwandten Seite des Airbags (10)
entfaltet wird und dass die weitere Positionierkammer
(230') die Nutzkammer (220) in Richtung des abzu-
deckenden Seitenwandabschnitts (400') drückt.

15.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Airbagmaterial der Positionierkammer (230) und
das Airbagmaterial der Nutzkammer (220) auf unter-
schiedlichen Seiten einer durch Befestigungspunkte
(150) des Airbags (10) gebildeten, gedachten Linie
(160) liegen.

16.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Positionierkammer (230) einen zusätzlichen Schutz-
bereich bildet, durch den der Kopf des Fahrzeug-
insassen vor dem Dachrahmen des Fahrzeugs ge-
schützt wird.

17.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
die Materiallagen der Nutzkammer (220) durch Rol-
len zusammengefaltet und/oder zik-zakgefaltet sind.

18.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der
Airbag in der Seitenairbageinrichtung derart unterge-
bracht ist, dass die Materiallagen der Positionierkam-
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mer zusammen mit den Materiallagen der Nutzkam-
mer eingefaltet sind.

19.   Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche 11 bis 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Airbag in der Seitenairbageinrich-
tung derart untergebracht ist, dass die Materiallagen
der Positionierkammer (230) um die zusammengefal-
teten Materiallagen der Nutzkammer (220) ganz oder
teilweise herumgewickelt sind.

20.   Seitenairbageinrichtung nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entfaltungssteuerungsmittel zumindest ein
Steuerband umfassen, das das Entfalten des Airbags
steuert.

21.  Seitenairbageinrichtung nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge des Steuer-
bandes kleiner ist als der Abstand der Befestigungs-
punkte des Steuerbands am Airbag.

22.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerband mit dem Airbag zusammen eingefal-
tet ist.

23.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerband um den zusammengefalteten Airbag
herumgelegt ist.

24.    Seitenairbageinrichtung nach einem der An-
sprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerband bei Überschreiten einer vordefinier-
ten Belastung vom Airbag abreißt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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